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Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung, Dezember 2016
Die	Stadtverordneten	beschlossen	 im	öffentlichen	Teil	der	Be-
ratung:

Beschluss Nr.: 2016/113
Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	 Stadt	 Lübben	 (Spree-
wald)	 beschließt	 in	 Fortsetzung	 des	 Grundsatzbeschlusses	
2016/081	vom	27.10.2016:
1.	 Der	 Beschluss	 der	 Stadtverordnetenversammlung	 Lübben	

(Spreewald)	 vom	 30.11.2000,	 Beschluss	 Nr.	 178/2000,	 zur	
Übergabe	der	Betreibung	des	Stadt-	und	Regionalmuseums	
der	Stadt	Lübben	(Spreewald)	sowie	des	städtischen	Muse-
umspersonals	zum	01.	Juni	2001	an	die	TKS	Lübben	(Spree-
wald)	GmbH,	wird	aufgehoben.

2.	 Der	 Beschluss	 der	 Stadtverordnetenversammlung	 Lübben	
(Spreewald)	vom	21.12.2000;	Beschluss	Nr.	190/2000	über	
den	Nutzungsvertrag	und	die	Vereinbarung	über	die	Aufga-
ben	der	TKS	Lübben	(Spreewald)	GmbH	worin	die	der	TKS	
Lübben	GmbH	zur	Nutzung	und	Bewirtschaftung	überlasse-
nen	Gebäude,	Grundstücke	und	Anlagen	sowie	das	Inventar	
genannt	sind,	wird	aufgehoben.

3.	 Der	 Beschluss	 der	 Stadtverordnetenversammlung	 Lübben	
(Spreewald)	 vom	 25.09.2003,	 Beschluss	 Nr.	 123/2003,	 zur	
Übergabe	 der	 Betreibung	 der	 städtischen	 Bibliothek,	 der	
Bewirtschaftung	 des	 Marstalls	 sowie	 des	 städtischen	 Bib-
liothekspersonals	zum	01.	Januar	2004	an	die	TKS	Lübben	
(Spreewald)	GmbH,	wird	aufgehoben.

4.	 Der	 Beschluss	 der	 Stadtverordnetenversammlung	 Lübben	
(Spreewald)	 vom	 01.02.2007,	 Beschluss	 Nr.	 004/2007,	 zur	
Übertragung	 eigentümerähnlicher	 Rechte	 und	 Pflichten	 an	
kommunalen	Flächen	bzw.	Teilflächen	der	Gemarkung	Lüb-
ben,	Flur	3,	Flurstück	799	und	Flur	13,	Flurstück	141/3;	ab	
01.01.2007	an	die	TKS	Lübben	(Spreewald)	GmbH,	wird	auf-
gehoben.

5.	 Der	 Beschluss	 der	 Stadtverordnetenversammlung	 Lübben	
(Spreewald)	 vom	 29.03.2007,	 Beschluss	 Nr.	 037/2007,	 zur	
Übergabe	der	Nutzung	und	Bewirtschaftung	der	öffentlichen	
Toilette	auf	der	Schlossinsel	an	die	TKS	Lübben	(Spreewald)	
GmbH,	wird	aufgehoben.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Beschluss Nr.: 2016/114
Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	 Stadt	 Lübben	 (Spree-
wald)	beschließt:
1.	 die	Zustimmung	zu	dem	Erwerb	einer	 insgesamt	20%igen	

Beteiligung	 an	 der	 Tourismus,	 Kultur	 und	 Stadtmarketing	
Lübben	 (Spreewald)	 GmbH	 mit	 einem	 Geschäftsanteil	 in	
Höhe	von	gesamt	5.113,00	Euro	durch	die	Stadt	Lübben	vor-
behaltlich	der	im	Bericht	dargestellten	Fristen	zur	Änderung	
des	Gesellschaftsvertrags.

2.	 Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	 Stadt	 Lübben	
(Spreewald)	bevollmächtigt	den	Bürgermeister	Anteile	an	der	
Tourismus,	 Kultur	 und	 Stadtmarketing	 Lübben	 (Spreewald)	
GmbH	für	die	Stadt	Lübben	(Spreewald)	zu	erwerben.

3.	 Mit	 dem	 Ziel	 der	 Neustrukturierung	 der	 Tourismus,	 Kultur	
und	 Stadtmarketing	 Lübben	 (Spreewald)	 GmbH	 wird	 der	
Bürgermeister	als	Gesellschaftervertreter	der	Stadt	Lübben	
(Spreewald)	beauftragt	-	soweit	erforderlich	unter	Befreiung	
der	Einschränkungen	des	§	181	BGB	-	im	Rahmen	der	ge-
samten	Verkaufs-und	Abtretungsverhandlungen
-	 der	 Übernahme	 von	 Geschäftsanteilen	 an	 der	 Touris-

mus,	 Kultur	 und	 Stadtmarketing	 Lübben	 (Spreewald)	
GmbH	durch	die	Stadt	Lübben	(Spreewald)	zum	Nomi-
nalwert	gemäß	Auflistung	der	Geschäftsanteile	in	Höhe	
von	5.113,00	Euro	(20	%)	mit	Wirkung	zum	01.01.2017	
zuzustimmen	

-	 der	Aufhebung	der	gegenwärtig	bestehenden	Einteilung	
der	Geschäftsanteile	und	der	Vereinigung	zu	einem	Ge-
schäftsanteil	der	Stadt	Lübben	(Spreewald)	im	Gesamt-
nennbetrag	von	25.565,00	Euro	zuzustimmen	und

-	 alle	Maßnahmen	vorzubereiten	und	umzusetzen,	die	er-
forderlich	sind,	um	die	Tourismus,	Kultur	-	und	Stadtmar-
keting	 Lübben	 (Spreewald)	 GmbH	 zu	 einer	 100%igen	
Tochter	der	Stadt	umzugestalten.

4.	 Der	 Bürgermeister	 als	 Vertreter	 der	 Stadt	 Lübben	 (Spree-
wald)	 in	 der	 Gesellschafterversammlung	 der	 TKS	 Lübben	
(Spreewald)	GmbH	wird	ermächtigt,	alle	für	eine	Umsetzung	
der	 Beschlüsse	 nach	 Ziff.	 1	 -	 3	 erforderlichen	 Erklärungen	
abzugeben,	redaktionelle	Änderungen	insbesondere	Anpas-
sungen	und	Veränderungen,	die	keine	Angelegenheiten	von	
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grundsätzlicher	 Bedeutung	 darstellen	 sowie	 Anpassungen	
an	zwingende	Vorgaben	des	europäischen	oder	nationalen	
Rechts	einschließlich	der	Vorgaben	von	Gerichten	und	Be-
hörden	 im	 Zuge	 der	 Umformung	 der	 TKS	 Lübben	 (Spree-
wald)	GmbH	vorzunehmen.

5.	 Vorstehende	Beschlussziffern	1.	bis	4.	stehen	unter	den	auf-
schiebenden	Bedingungen,	dass	
a.	 seitens	 der	 zuständigen	 Aufsichtsbehörde	 bei	 den	 an-

zeigepflichtigen	 Rechtsgeschäften	 (Ausbau	 der	 Beteili-
gung	der	Stadt	Lübben	(Spreewald)	an	der	TKS	Lübben	
(Spreewald)	GmbH)	keine	Bedenken	gegen	die	Umset-
zung	bestehen	bzw.	diese	nicht	beanstandet	werden,	

b.	 seitens	 der	 zuständigen	 und	 in	 der	 Folge	 zu	 befas-
senden	 Gremien	 der	 Stadt	 Lübben,	 der	 TKS	 Lübben	
(Spreewald)	 GmbH	 (Gesellschafterversammlung	 und	
Aufsichtsrat)	und	des	Tourismusvereins	Lübben	(Spree-
wald)	und	Umgebung	e.V.	 (Mitgliederversammlung	und	
Vorstand)	 etwaig	 bestehende	 Gremienvorbehalte	 bis	
zum	24.02.2017	rechtsverbindlich	aufgehoben	oder	aus-
geräumt	sind	und	

c.	 die	Zuführung	benötigter	Haushaltsmittel	für	den	Erwerb	
der	 Anteile	 und	 der	 Betriebsführung	 der	 TKS	 Lübben	
(Spreewald)	 GmbH	 für	 die	 Geschäftsjahre	 2017	 und	
2018	sichergestellt	und	bis	 zum	24.02.2017]	durch	die	
Stadtverordnetenversammlung	beschlossen	wird.

6.	 Die	Stadtverordnetenversammlung	beschließt,	dass	die	Zu-
stimmung	 für	 einen	 Erwerb	 der	 Beteiligung	 an	 der	 Touris-
mus,	Kultur	und	Stadtmarketing	Lübben	(Spreewald)	GmbH	
erlischt,	sofern	einzelne	oder	mehrere	aufschiebende	Bedin-
gungen	nach	Ziff.	5	nicht,	nicht	vollständig	oder	nicht	fristge-
recht	erfüllt	werden	können	oder	ein	Gremienvorbehalt	oder	
eine	 Beanstandung	 durch	 Aufsichtsbehörden	 oder	 Gerich-
te	nicht	binnen	der	benannten	Fristen	oder	zum	benannten	
Stichtag	ausgeräumt	werden	kann.

1		 Insbesondere	 können	 Hinweise	 der	 Rechtsaufsicht	 sowie	
der	rechtlichen	und	steuerlichen	Berater	während	des	Gre-
mienlaufs	noch	zu	einer	Änderung	der	Vorlage	und	Anlagen	
führen.

Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Beschluss Nr.: 2016/107
Die	 Stadtverordnetenversammlung	 Lübben	 (Spreewald)	 be-
schließt	den	geprüften	Jahresabschluss	2011	der	Stadt	Lübben	
(Spreewald).
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Beschluss Nr.: 2016/108
Die	 Stadtverordnetenversammlung	 Lübben	 (Spreewald)	 be-
schließt,	dem	ehemaligen	Bürgermeister,	Herrn	Lothar	Bretter-
bauer,	für	die	Haushaltsführung	des	Haushaltsjahres	2011	vor-
behaltlos	Entlastung	zu	erteilen.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Beschluss Nr.: 2016/103
1.	 Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	 Stadt	 Lübben	

(Spreewald)	beschließt,	den	grundhaften	Ausbau	der	Bahn-
hofstraße	2.	BA	2.	TA	mit	der	planerischen	Umsetzung	der	
Ausbauvariante	Nr.	7	durchzuführen.	(Anlage	3)

2.	 Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	 Stadt	 Lübben	
(Spreewald)	 beschließt	 für	 den	 Ausbau	 der	 Bahnhofstraße	
Abschnitte	der	Erschließungsanlage	zu	bilden.	(Anlage	4)

Der Beschluss wurde einstimmig bei zwei Stimmenthaltun-
gen gefasst.

Beschluss Nr.: 2016/105
Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	 Stadt	 Lübben	 (Spree-
wald)	beschließt	das	Fuß-	und	Radwegekonzept	als	städtebau-
liches	Entwicklungskonzept	im	Sinne	des	§	1	Abs.	6	Nr.	11	Bau-
gesetzbuch.
Der Beschluss wurde einstimmig bei einer Stimmenthaltung 
gefasst.

Beschluss Nr.: 2016/104
Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	 Stadt	 Lübben	 (Spree-
wald)	beschließt	die	Stellungnahme	zum	Entwurf	des	Landesent-
wicklungsplans	Hauptstadtregion	Berlin-Brandenburg	(LEP-HR).
Der Beschluss wurde einstimmig bei drei Stimmenthaltun-
gen gefasst.

Beschluss Nr.: 2016/111
Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	 Stadt	 Lübben	 (Spree-
wald)	 ermächtigt	und	beauftragt	den	Bürgermeister,	den	Kon-
zessionsvertrag	für	die	Wasserversorgung	im	Stadtgebiet	Lüb-
ben	 (Spreewald)	 mit	 den	 Stadt-	 und	 Überlandwerken	 GmbH	
Lübben	abzuschließen.
Der Beschluss wurde einstimmig bei sechs Stimmenthal-
tungen gefasst.

Beschluss Nr.: 2016/112
Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	 Stadt	 Lübben	 (Spree-
wald)	beschließt,	die	Aufnahme	der	Stadt	Lübben	 (Spreewald)	
als	 Ordentliches	 Mitglied	 in	 der	 Bundesvereinigung	 City-	 und	
Stadtmarketing	 Deutschland	 e.V.	 zum	 01.01.2017	 zu	 beantra-
gen.	Der	Bürgermeister	wird	beauftragt,	die	entsprechende	Bei-
trittserklärung	zu	stellen.
Der Beschluss wurde einstimmig bei sechs Stimmenthal-
tungen gefasst.

Beschluss Nr.: 2016/106
Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	 Stadt	 Lübben	 (Spree-
wald)	beschließt,	dass	der	bisher	unbenannte,	für	den	öffentli-
chen	Verkehr	gewidmete	Weg	der	Gemarkung	Lübben,	Flur	43,	
Flurstück	 89	 die	 Bezeichnung	 „Windmühlenweg“	 (sorbisch/
wendisch:	Wìtšnikojski	pu´s“)	erhält.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Beschluss Nr.: 2016/110
Die	 Stadtverordnetenversammlung	 der	 Stadt	 Lübben	 (Spree-
wald)	beruft	Frau	Regina	Schmogro	zum	31.12.2016	als	Leiterin	
des	 Rechnungsprüfungsamtes	 der	 Stadt	 Lübben	 (Spreewald)	
ab.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
Die	Stadtverordneten	beschlossen	im	nichtöffentlichen	Teil	der	
Beratung:

Beschluss Nr.: 2016/101
Die	 innerhalb	der	„Pfaffenbergsiedlung“	zwischen	den	öffentli-
chen	 Verkehrsanlagen	 „Heinrich-Heine-Straße“	 und	 „Goethe-
straße“	 in	Lübben	(Spreewald)	gelegenen	Teilflächen	der	kom-
munalen	 Grundstücke	 Gemarkung	 Lübben,	 Flur	 20,	 Flurstück	
638	und	794	mit	insgesamt	ca.	1.200	qm	werden	zu	dem	Zweck	
der	Errichtung	eines	Wohngebäudes	mit	4	Wohneinheiten	ver-
äußert.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Beschluss Nr.: 2016/102
Das	 an	 der	 Steinkirchner	 Dorfstraße	 in	 Lübben	 (Spreewald)	
OT	Steinkirchen	gelegene	kommunale	Grundstück	der	ehema-
ligen	Kindertagesstätte	Steinkirchen,	Gemarkung	Lübben,	Flur	
10,	Flurstück	201	mit	740	qm	wird	zu	dem	Zweck	der	Umnut-
zung	zugehörig	zu	der	Kindertagesstätte	„Hasenvilla“	veräußert.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.

Beschluss Nr.: 2016/109
Das	 in	 dem	 Wohngebiet	 „Brunnenstraße“	 an	 der	 öffentlichen	
Verkehrsanlage	„Am	Wäldchen“	in	Lübben	(Spreewald)	gelege-
ne	kommunale	Grundstück	Gemarkung	Lübben,	Flur	16,	Flur-
stück	337	mit	720	qm	wird	zu	dem	Zweck	der	Errichtung	eines	
Wohngebäudes	veräußert.
Der Beschluss wurde einstimmig gefasst.
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Bekanntmachung des  
Wirtschaftsplanes 2017 der  

Stadtentwässerung Lübben (Spreewald)
- Beschluss 2016/060, veröffentlicht im Amtsblatt für die 

Stadt Lübben (Spreewald) Nr. 01 vom 13.01.2017

1 Festsetzungen zum Wirtschaftsplan 2017

Festsetzung nach § 14 Absatz 1 Nummer 1 EigV für das Wirt-
schaftsjahr 2017
Aufgrund	des	§	7	Nummer	3	und	des	§	14	Absatz	1	der	Eigen-
betriebsverordnung	hat	die	Stadtverordnetenversammlung	der	
Stadt	 Lübben	 (Spreewald)	 durch	 Beschluss	 vom	 29.09.2016	
den	Wirtschaftsplan	für	das	Wirtschaftsjahr	2017	festgestellt:	

Es betragen
1.1  im Erfolgsplan 
 die	Erträge		 	 2.886.697	€
	 die	Aufwendungen		 2.654.889	€
	 der	Jahresgewinn		 	 231.808	€
	 der	Jahresverlust		 	 0	€

1.2  im Finanzplan
 Mittelzufluss/Mittelabfluss
	 aus	laufender	Geschäftstätigkeit		 	 1.143.629	€
	 Mittelzufluss/Mittelabfluss
	 aus	der	Investitionstätigkeit		 	 -2.379.928	€
	 Mittelzufluss/Mittelabfluss
	 aus	der	Finanzierungstätigkeit		 	 -77.849	€

Es werden festgesetzt
2.1  der Gesamtbetrag der Kredite auf		 	 700.000	€
2.2  der Gesamtbetrag der 
 Verpflichtungsermächtigungen  500.000	€

Lübben	30.09.2016

Hauptverwaltungsbeamter

Bekanntmachung  
der Auslegung des Wirtschaftsplanes 2017 

der Stadtentwässerung Lübben (Spreewald)
Durch	 die	 Kommunalaufsicht	 des	 Landkreises	 Dahme-Spree-
wald	wurde	mit	Schreiben	vom	29.11.2016	der	Kreditaufnahme	
und	der	Verpflichtungsermächtigung	die	Genehmigung	erteilt.

Der	 Wirtschaftsplan	 2017	 der	 Stadtentwässerung	 Lübben	
(Spreewald)	 mit	 den	 dazu	 gehörenden	 Anlagen	 liegt	 ab	 dem	
16.	 Januar	 2017	 zur	 Einsichtnahme	 für	 jedermann	 im	 Zimmer	
224	des	Rathauses	der	Stadt	Lübben	(Spreewald)	während	der	
Sprechzeiten	aus.

Bekanntmachungen anderer Ämter
 und Behörden

Bauabgangsstatistik 2016  
Land Brandenburg

Sehr	geehrte	Damen	und	Herren,
das	Gesetz	über	die	Statistik	der	Bautätigkeit	im	Hochbau	und	
die	Fortschreibung	des	Wohnungsbestandes	(Hochbaustatistik-
gesetz	-	HBauStatG)	 regelt,	dass	 für	den	Abbruch	von	Wohn-
gebäuden	auch	die	Eigentümer	zur	Auskunft	verpflichtet	sind.
Mit	Ihren	Angaben	sichern	Sie	die	Aktualität	der	jährlichen	Fort-
schreibung	 des	 Wohnungs-	 und	 Wohngebäudebestandes	 für	
Ihre	Gemeinde.

Melden	Sie	bitte	deshalb	als	Eigentümer

•  den Abbruch von Wohngebäuden bis 1000 m3 umbauten 
Raum,

•  den Abgang von Gebäudeteilen mit Wohnraum (Wohn-
räume, Wohnungen)

•  die Nutzungsänderung von Wohnraum

an	das	Amt	für	Statistik	Berlin-Brandenburg.

Die	Erhebungsunterlagen	liegen	für	Sie	kostenfrei	bei	Ihrem	Amt,	
Ihrer	amtsfreien	Gemeinde	bzw.	kreisfreien	Stadt	bereit.

Außerdem	ist	der	Erhebungsbogen	online	abrufbar	unter:	
www.statistik-bw.de/baut/html/

Beachten	Sie	bitte,	dass	der	Abbruch	von	Wohngebäuden	mit	
mehr	als	1000	m3	umbauten	Raum	bei	der	zuständigen	Bauauf-
sichtsbehörde	anzuzeigen	ist.
In	diesen	Fällen	reichen	Sie	bitte	den	ausgefüllten	Erhebungsbo-
gen	zur	Bauabgangsstatistik	nur	bei	der	Bauaufsichtsbehörde	
ein.

Mit	freundlichen	Grüßen

Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
 

Siehe Seite 5 und 6.
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